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ten, hat man gemeinsam die Grund-
stlickswerte im Griff [4].

In der Bundesrepublik Deutschland ist
die Grundstlcksbewertung fur Geoda-
ten ein Berufsfeld, das noch Zukunfts-
perspektiven hat. Je mehr der Stadte-
bau zum Stadtumbau wird, je mehr sich
das Siedlungspotential zusammenballt,
je weniger Geld in den offentlichen
Hénden ist, je starker in der Gesell-
schaft auf eine gerechte Verteilung des
Bodeneinkommens gedrangt wird, um
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Boden- und Liegenschaftsbewertung als Bestandteil der Berufsaustubung
der Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen in Osterreich

E. Meixner

Der freischaffende Geometer in Osterreich mit der Berufsbezeichnung «nge-
nieurkonsulent fiir Vermessungsweseny wird auf seinem Fachgebiet des Kata-
sters, der Ingenieurgeodasie speziell aber als Sachverstandiger zur Schatzung
von Liegenschaften vom Gericht zur Erstellung von Gutachten zugezogen.
Voraussetzung fir die Zulassung bei Gericht als (Allgemein beeideter gerichtli-
cher Sachverstandigen ist nach Abschluss des Universitatsstudiums eine minde-
stens zehnjahrige gediegene Berufspraxis, die ihn befahigt, diese verantwor-
tungsvolle Tatigkeit auszuiiben.

Die Schatzung von Liegenschaften erfolgt nach bestimmten geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen. Die Bewertung kann entweder durch Vergleich mit anderen
Liegenschaften, nach dem Ertrag oder nach dem Sachwert mittels eigener
Verfahren erfolgen.

Die Tatigkeit des gerichtlich beeideten Sachverstandigen erfordert insbesondere
auf dem Gebiet der Schatzung langjahrige berufliche Erfahrung zur Erstattung
von Gutachten bei Liegenschaften.

Sie bildet eine wertvolle interessante Bereicherung der beruflichen Aufgaben des
Geodaten.

En Autriche, le géométre privé, désigné par le titre de (Ingenieurkonsulent fir
Vermessungswesen,, est appelé par les tribunaux pour établir des expertises dans
les domaines du cadastre et de la mensuration pour le génie civil, mais avant tout
pour des expertises en estimation du sol est des biens-fonds.

Une pratique professionnelle de 10 années au minimum apreés le dip/éme universi-
taire est la condition préalable & I'admission en tant que (expert assermenté au
tribunal. Elle permet d'assumer cette activité de haute responsabilité.

L'estimation des immeubles se base sur des normes juridiques bien déterminées.
Elle peut se faire a l'aide de méthodes variées soit par comparaison avec d‘autres
immeubles, soit selon la valeur de rendement ou selon la valeur réelle.

L'activité d'expert assermenté représente un enrichissement intéressant dans la
gamme des taches du géomeétre.

Der Begriff des (Allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverstéandigeny wird
fur die Republik Osterreich zuletzt durch
Bundesgesetz vom 14.3.76 gepragt.
Hiezu seien nur kurz die Voraussetzun-
gen angeflhrt, wie sie fir den Vermes-
sungsingenieur bestehen.

Die Bestellung zum Sachverstdndigen
kann nach einer Berufspraxis von min-
destens zehn Jahren nach Absolvierung
des  Universitatsstudiums  erfolgen.
Uberdies miissen neben anderen allge-
meinen Voraussetzungen auch ein-
wandfreie Vertrauenswurdigkeit und
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Geschéftsfahigkeit gegeben sein. Um
Gewdhr zu haben, dass der Betreffende
geeignet ist, das Amt eines Sachver-
sténdigen auszulben, hat er sich einer
Priifung zu unterziehen und wird nach
deren erfolgreichen Ablegung vereidigt.
Auf dem unmittelbaren Fachgebiet des
Geodaten, betreffend das Vermes-
sungswesen im allgemeinen, des Lie-
genschaftskatasters u.a. ist er dem
Gericht oft ein unentbehrlicher Sachver-
stédndiger mit seinem Gutachten. Dazu
kommt aber noch, dass langjahrige
berufliche Tatigkeit vorwiegend in sei-
nem Vermessungsbezirk Erfahrungen
und Kenntnisse Uber die Bewertung von
Liegenschaften bringt.

Der Geometer hat jedenfalls bis ins
18.Jahrhundert reichend mit langer
Tradition das Vertrauen der Bevolkerung
auf Objektivitdt und damit auch fir
seine Tatigkeit als Sachverstandiger zur
Schétzung von Liegenschaften. Er wird
aufgrund seiner Eintragung in einer
Liste, die bei Gericht aufliegt, als Sach-
verstandiger zur Erstattung von Gutach-
ten zugezogen. Ebenso wird er bevor-
zugt von privaten Auftraggebern, Unter-
nehmungen und Behdrden als Berater
in Anspruch genommen.

Der Richter ist nicht verpflichtet, sich
dem Inhalt des Gutachtens anzuschlies-
sen, um darnach sein Urteil zu bilden,
jedoch féllt er seine Entscheidung meist
aufgrund des Gutachtens des Sachver-
standigen. Falls der mit der Erstellung
eines Gutachtens beauftragte Sachver-
standige erkennt, dass die ihm ubertra-
gene Aufgabe Uber sein Fachgebiet
hinausgeht, kann er bei Gericht die
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Zuziehung eines geeigneten Sachver-
standigen (Spezialisten) beantragen.
Als Sachverstandiger haftet er fur die
Richtigkeit seiner Gutachten insofern,
als 81229 des Allgemeinen burgerli-
chen Gesetzbuches (ABGB) lautet:

(Wer sich zu einem Amt, zu einer Kunst, zu
einem Gewerbe oder Handwerke offentlich
bekennt oder wer ohne Not freiwillig ein
Geschéft Ubernimmt, dessen Ausfuhrung
eigene Kunstkenntnisse oder einen nicht
gewohnlichen Fleiss erfordert, gibt dadurch
zu erkennen, dass er sich den notwendigen
Fleiss und die erforderlichen, nicht gewohn-
lichen Kenntnisse zutraut; er muss daher den
Mangel derselben vertreten.»

Bevor Verfahren zur Schéatzung von
Liegenschaften angefuhrt werden, sei-
en noch gesetzliche Bestimmungen
erwahnt, wie sie bei Sachverstéandigen-
tatigkeit angewendet werden.

Das Eisenbahn-Enteignungsgesetz 1878
(Nachdruck 1954) bildet eine allgemei-
ne Grundlage fiir viele Bewertungsfélle
und bei der Erstellung von Gutachten.
Fur Félle der Enteignung von Liegen-
schaften bedienen sich die Gerichte
Sachverstandiger besonderer Qualifika-
tion, die hiezu vom Oberlandesgericht
bestellt werden.

Die Enteignung ist ein staatlicher Ho-
heitsakt, durch den (aus Grinden des
offentlichen Interesses dem Einzelnen
das Eigentumn an subjektiven Privatrech-
ten insbesondere an beweglichen und
unbeweglichen Sachen zugunsten ei-
nes Anderen, in der Regel gegen
Entschadigung entzogen wird). Der
Enteignete ist in der Weise zu entscha-
digen, dass sein Vermogen hiedurch
keine Einbusse erleidet, allenfalls auch
fur eine Wertverminderung, welche die
in seinem Eigentum verbleibenden Lie-
genschaften erleiden. Ebenso sind aus
der Enteignung entstehende vermo-
gensrechtliche Nachteile wie Produk-
tionsentfall bei Betrieben, Errichtung
von gleichwertigen Objekten, Beriick-
sichtigung von Mietbestandsvertragen
u.dgl. zu berticksichtigen. Dem Enteig-
neten steht ein Einspruchsrecht gegen
die Hohe der Entschadigung zu, nicht
jedoch gegen das Verfahren als sol-
ches.

Es muss gesagt werden, dass durch die
Anwendung der Grundséatze des Eisen-
bahnenteignungsgesetzes 1878 in
Osterreich der Begriff (Enteignung»
nicht die Bedeutung von Raub hat, da
hiedurch eine objektive, volle und ge-
rechte Schadloshaltung beabsichtigt ist.
Die Realschatzordnung 1897 wurde
seinerzeit ausdrucklich fur die Schét-
zung und Bewertung von Liegenschaf-
ten geschaffen. Sie stammt allerdings
aus einer Zeit, in der das Eigentum an
Liegenschaften  durch  gesetzliche
Massnahmen noch nicht so beeintréch-
tigt war wie derzeit. Manche Bestim-
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mungen der Realschatzordnung, beson-
ders hinsichtlich der Bewertung von
Bauobjekten, sind nicht mehr anwend-
bar. Trotzdem legen die Gerichte in
bezug auf die Rechtskontinuitat Wert
darauf, dass die allgemein rechtlichen
Bestimmungen der Realschétzordnung
beachtet werden.

Das Bewertungsgesetz 1955 liefert dem
Sachverstdndigen bei der Bewertung
von Liegenschaften Unterlagen, jedoch
beziehen sich diese mehr auf fiskali-
sche Zwecke fiir besteuerbare Ertrags-
werte u.a. mehr.

Schétzung von Liegenschaften

Fur die Schatzung von Liegenschaften
kommen im allgemeinen im Sinne der
Realschatzordnung  Osterreichs  drei
Methoden in Betracht. Alle dienen der
Ermittlung des Verkehrswertes, d.i. «des
gemeinen Wertes, wie er bei Verdusse-
rung im gewohnlichen Geschéaftsver-
kehr Ublicherweise als Erlos erzielbar
Ist).

1. Das Vergleichswertverfahren besteht
darin, dass aus den Ergebnissen geta-
tigter Verkdufe vergleichsweise auf den
Wert geschlossen wird. Das Verfahren
wird vorwiegend fir unbebaute Liegen-
schaften anzuwenden sein oder auf
solche mit nicht dominierender Be-
bauung, deren Wert leicht abzuschéatzen
ist. Ausser den Eintragungen im Grund-
buch und der zugehoérigen Urkunden-
sammlung von Kaufvertréagen, die allge-
mein zugénglich sind, verfiigen die
Stadte auch Uber ausreichende Unterla-
gen getatigter Verk&ufe, die es zulassen,
Vergleiche zu ziehen und wertvolle Hilfe
leisten, um Schatzungsgutachten zu
erstellen.

2. Ertragswertverfahren

Dabei wird eine Liegenschaft im Hin-
blick auf den Reinertrag bewertet, den
sie liefert. Das Verfahren wird haupt-
sachlich bei land- und forstwirtschaftli-
chen Liegenschaften, aber auch bei
Mietobjekten angewendet.

Die Kapitalisierung des jahrlich nachhal-
tig erreichten Reinertrages der Liegen-
schaft ergibt den Verkehrswert. Der
Zinsfuss, wie er hieflr anzuwenden ist,
wird jeweils vom Oberlandesgericht
festgelegt.

3. Das Sachwertverfahren

Der Sachwert ergibt sich getrennt aus
Bodenwert und dem Bauwert des
Gebé&udes.

Erst die Zweckbestimmung, Verwen-
dung des Geb&dudes und Bericksichti-
gung wirtschaftlicher Verwendungs-
moglichkeiten ergeben den Sachwert,
wenn sie dazu dienen, eine wesentliche
Wertschopfung zu erzeugen, die den
Verkehrswert wesentlich beeinflusst.

Das Sachwertverfahren wird vorteilhaft
in Fallen anzuwenden sein, in denen die
angefiihrten Umstande verhaltnismas-
sig gut abzuschétzen sind.

Welches von den drei Verfahren zur
Schéatzung zu verwenden ist, hangt von
der Art der Liegenschaft ab und hat der
Sachverstéandige zu entscheiden. Wenn
dies nicht offensichtlich ist, wird er dies
auch zu begriinden haben. Oberstes
Prinzip ist jedenfalls, den angemesse-
nen Verkehrswert zu ermitteln.

Die Honorierung der Leistung des
Sachversténdigen wird im allgemeinen
durch das Gebulhrenanspruchsgesetz
geregelt.

Fir Gutachten, die besondere Kenntnis-
se erfordern und wie sie Ublicherweise
von Ziviltechnikern erstellt werden, wird
ein hoheres Entgelt geleistet, wie dies
auch in vergleichbarer aussergerichtli-
cher beruflicher Tétigkeit tblich ist. Die
Gebuhrenordnung fur Ziviltechniker be-
stimmt, dass pro Stunde die doppelte
Zeitgrundgebihr zu verrechnen ist,
wobei auch die Zeiten flr Vorarbeiten
zu berlcksichtigen sind. Fur Hilfskréfte,
wie sie bei der Verfassung des Gutach-
tens mitwirken, werden prozentuell
abgestuft die Stundensatze in Rech-
nung gestellt. Sofern Leistungssatze fir
Schatzungen in der Gebihrenordnung
bestehen, sind diese als Mindestsatze
anzuwenden.

Zusammenfassung

Die Vielfalt der Aufgaben verlangt vom
Sachverstéandigen kritische, sehr ge-
naue Sachkenntnis der Materie und
Routine, um jene Merkmale, welche
wertbildend sind, zu erfassen.

Der Wert von schematischen Richtli-
nien, aus welchen durch Summierung
von Teilwerten der Verkehrswert errech-
net wird, wird in seiner Verlasslichkeit
manchmal eher Uberschétzt. Einfih-
lungsvermaogen, Gewissenhaftigkeit
und Erfahrung des Sachverstdndigen
im freien Ermessen sind erforderlich
und nicht ohne weiteres zu ersetzen.

Es darf nicht Gbersehen werden, dass
in der Mehrzahl der Falle die Ausarbei-
tung von Gutachten und Schéatzungen
fast ausschliesslich vom Sachverstandi-
gen personlich zu leisten ist. Eine
Entlastung durch Mitarbeiter ist nur zu
einem geringen Teil mdglich, da der
Verfasser genau und in allen Einzelhei-
ten seine Leistung beherrschen und
vertreten muss.

Die Erstellung von Gutachten und
Schétzungen von Liegenschaften ent-
weder im Auftrag des Gerichtes oder
von privaten Auftraggebern erfordert
eine intensive Befassung mit dieser
Materie. Dabei kommt eine routinemas-
sige Erfahrung dem Sachverstandigen
sehr zugute.

Mensuration, Photogrammeétrie, Génie rural 5/84



Die dem Gericht entsprechende Abfas-
sung der Gutachten bewirkt, dass
solche Ziviltechniker wiederholt heran-
gezogen werden.

Wenngleich schon im Sinne der Staats-
ministerialverordnung 1860 und durch
das Ziviltechnikergesetz 1957 der Zivil-
techniker auf seinem Fachgebiet als
Sachversténdiger auch bei Gericht zu-
gezogen wurde, so ist doch durch das
Bundesgesetz 1975 der Begriff des
Allgemein  beeideten  gerichtlichen
Sachversténdigen in besonderer Weise
festgelegt. Die Eintragung in der Liste
bei Gericht erfolgt auf eine Dauer von
funf Jahren und kann in der Folge
verlangert werden. Daraus ergibt sich
fir den Sachverstdndigen als Konse-
quenz das Bestreben, sich in der Aus-
dbung seines Amtes zu bewahren.
Diese Tatigkeit stellt auch fur den
Ingenieurkonsulenten fur Vermessungs-
wesen eine interessante Bereicherung
der beruflichen Praxis dar, welche nicht
ausser acht gelassen werden sollte.

Die Stellung und grosse Verantwortung
des Allgemein beeideten gerichtlichen

Sachverstéandigen kam in der Eroff-
nungsansprache des Bundespréasiden-
ten der Republik Osterreich, Dr.Kirch-
schléger, beim Internationalen Sachver-
standigenkongress 1981 in Wien zum
Ausdruck. Er sagte: (Sie priifen als
Sachversténdige einen Sachverhalt auf-
grund der Erfahrungssétze, und zwar
ihrer eigenen Erfahrungssétze ihres
Wissensgebietes, nichtern und unab-
hangig, gebunden an ihr bestes Wissen
und Kénnen und gebunden auch an ihr
Gewissen. Der Sachverstandige ist un-
verzichtbarer Teil einer nach Objektivitat
und Wahrheit suchenden Gesellschaft.,
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Estimation des Valeurs de Terrains et Immeubles en France et le R6le du

Géometre-Expert
A.Bourcy

Dans I'évolution de la science actuelle, le perfectionnement des techniques et la
place de plus en plus importante de I'informatique, <'expert) reste irremplagable
dans la synthése des données et I'appréciation des facteurs temporaires de
I'Estimation. L'article comprend les chapitres Origine de la Propriété Fonciére,
Buts de I'Estimation, Principe de I'Estimation, Pratique de I'Expertise, Evaluation
des Sols, Evaluation des Immeubles Batis, Influences de la Législation sur les
Valeurs Immobilieres, le Role du Géometre.

Trotz der Entwicklung der Wissenschaft, der Perfektionierung der Methoden und
der immer grosseren Bedeutung der Datenverarbeitung bleibt der Experte fir die
Synthese der massgeblichen Bewertungsfaktoren unersetzlich. Der Beitrag umfasst
die Kapitel Ursprung des Grundeigentums, Zweck der Grundstiicksbewertung,
Zweck und Grundsédtze der Grundstiicksbewertung, Praxis der Expertise, Bewer-
tung des Bodens, Bewertung iberbauter Grundstiicke, Einfluss der Gesetzesgrund-
lagen auf die Grundstiickswerte, die Aufgaben des Ingenieur-Geometers.

Origine de la Propriété Fonciere
Lorsquau crépuscule de la préhistoire
I'homme abandonna sa course errante
a la recherche de nouveaux paturages
ou de nouveaux terrains de chasse
pour devenir sédentaire, il accomplit 1a
une révolution incomparablement plus
importante que toutes celles qui sui-
virent.

Il venait de mettre en place les condi-
tions qui aboutiraient a la création de
deux types de détenteurs du pouvoir
territorial:

- Les propriétaires fonciers d'une part,
- les Etats d'autre part.

Il convenait de quantifier la valeur de
ces pouvoirs d'ou la premiere notion
d'estimation.
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'histoire nous montre ensuite que cette
révolution ne s'est pas faite paisible-
ment, et c'est la longue chronologie des
civilisations antiques et modernes, his-
toire rythmée de crises et de guerres
remettant sans cesse en cause les
détenteurs des pouvoirs sur le sol et sur
les hommes:

- Crises sociales multiples, révolutions,
réformes, modifiant ou paralysant le
droit et notamment le droit foncier, le
droit des biens;

- Guerres du Moyen Age, guerres
d'hier, guerres d'aujourd’hui rectifiant
'étendue des Etats, raturant sans
cesse les frontieres.

Le sol tout dabord source de vie pour
'homme a longtemps été considéré
comme |‘élément essentiel des produc-
tions nécessaires a sa subsistance, sa
valeur était donc une valeur de produc-
tivité, valeur qui se déterminait souvent
par la violence en dehors de toute
estimation si non dans |‘échelle de la
convoitise.

Puis l'évolution des civilisations en

créant les concentrations urbaines a.

145



	Boden- und Liegenschaftsbewertung als Bestandteil der Berufsausübung der Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen in Österreich

